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Flächen für sonstige Versorgungsanlagen, siehe § 6 der textl. Festsetzungen

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen, siehe § 9 der textl. Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für Wald, siehe § 10.7 der textl. Festsetzungen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft, siehe § 10.3 der textl. Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen, siehe § 10.4 der textl. Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Sonstige Planzeichen

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, siehe § 8 der textl. Festsetzungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 24  BauGB)

Regelungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen,
hier: Abgrenzung vom Lärmpegelbereichen,
siehe § 8 der textl. Festsetzungen

III

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Maßnahmennummer, siehe § 10.8 der textl. FestsetzungenM1

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Sichtdreieck

PRÄAMBEL
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10, 13 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des
Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 80, 84 Abs. 3 der Nds. Bauordnung
(NBauO) hat der Rat der Gemeinde Bispingen am 29.06.2023 die 1. Änderung dieses
Bebauungsplans Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus der
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften (ÖBV), als
Satzung und die Begründung beschlossen. Das Verfahren wurde als vereinfachtes Verfahren
nach § 13 BauGB unter Verzicht auf die frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4
Abs. 1 BauGB sowie ohne formelle Umweltprüfung, § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Bispingen, den 29.06.2023 gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

       

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 die
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit ÖBV
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 25.03.2023 ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Bispingen, den 06.07.2023  gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

Kartengrundlage
 Liegenschaftskarte

Maßstab: 1 : 1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2021
LandeTamt f¯r Geoinformation
und LandeTWermeTTung /iederTaDhTen
Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand
vom10/2020). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.

Soltau, den 12.07.2023

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Sulingen-Verden
 - Katasteramt Soltau -

i. A. gez. Prietzel
Siegel

                          
Planverfasser
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit ÖBV der
Gemeinde Bispingen wurde ausgearbeitet von der H&P Ingenieure GmbH,
Albert-Schweitzer-Straße 1, 30 880 Laatzen.

Laatzen, den 10.07.2023   gez. Schneider
Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 dem
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit ÖBV und der
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 25.03.2023 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit ÖBV und der
Begründung haben vom 03.04.2023 bis 08.05.2023 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bekanntmachungstext und die Auslegungsunterlagen
auf der Homepage der Gemeinde Bispingen zur Verfügung gestellt.

Bispingen, den 06.07.2023 gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Bispingen hat die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am
Soltauer Wege“ mit ÖBV nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am 29.06.2023 als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung beschlossen.

Bispingen, den 06.07.2023 gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am Soltauer Wege“ mit
ÖBV der Gemeinde Bispingen ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 14.07.2023 ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 14.07.2023 in Kraft getreten.

Bispingen, den 17.07.2023 gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 145 „Am
Soltauer Wege“ mit ÖBV sind

- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des
genannten Planwerks gemäß § 214 Abs. 1 BauGB,

- eine gemäß § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes und

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
nicht geltend gemacht worden.

Bispingen, den gez. Dr. Jens Bülthuis L. S.
Der Bürgermeister

Vereinfachtes Verfahren, § 13 BauGB
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

Stand 12.05.2023

Stand 12.05.2023

Bispingen

Scharrler Weg

Soltauer Straße

K 2

§ 10 Naturschützerisch-grünordnerische Festsetzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a BauGB
10.1 Pro Wohnbaugrundstück ist durch den Grundstückseigentümer bis zum Zeitpunkt des
Einzugs ein standortheimischer Laubbaum (St.U 16/18 cm) / Obstbaum alter Sor-ten gem.
Pflanzliste auf dem Grundstück zu setzen und bei Abgang entsprechend zu ersetzen. Räumlich
zusammenhängende Stellplatzflächen (gemeinsame Fahrgasse, gemeinsame Zu-/Abfahrt) mit
mehr als fünf Stellplätzen sind dergestalt zu gliedern, dass nach fünf Stellplätzen ein
standortheimischer Laubbaum (St.U 14/16) zu pflanzen und bei Abgang entsprechend zu
ersetzen ist. Die Größe der Baumscheibe beträgt mindestens 10 m².

10.2 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind, in der Erschließungsplanung aufgeteilt,
mind. 20 Laubbäume (St.U. 14/16) im Straßenverlauf zu pflanzen.

10.3  Innerhalb  der  festgesetzten  privaten bzw. öffentlichen Maßnahmenflächen  „Obstwiese“
ist  eine Obstwiese mit „Wildblumenwiese“ anzulegen. Die Pflanzungen erfolgen in einem Zuge
durch  den  Erschließungsträger.  Zur  Anlage  der  Obstwiese  sind  pro  100  m²  Fläche  2
hochstämmige  Obstgehölze  gem.  Pflanzliste  als  Heister  in  der  Pflanzgröße  100-125 cm in
einem Abstand von mind. 8 m zueinander zu pflanzen. Die Gehölze sind gegen Verbiss  zu
sichern  (mind.  3  Jahre).  Die  „Wildblumenwiese“  ist  mit  einer  Regio-Saatgutmischgung
anzulegen. Die erforderlichen Pflegemaßnahmen (Mahd der Grünfläche 1x pro Jahr, Pflege der
Gehölze) erfolgen durch die Flächeneigentümer. Die Absicherung der Maßnahmen auf den
privaten Flächen erfolgt im Grundbuch über eine Reallast. Betreffs von Einzäunungen wird auf
die Örtlichen Bauvorschriften verwiesen.

10.4 - 10.8: Unverändert.

10.9 Darüber hinaus sind externe Kompensationsmaßnahmen mit einem Flächenwert von
22.940 Wertpunkten (gemäß Städtetagsmodell) nachzuweisen und bis zum Satzungsbeschluss
vertraglich abzusichern.

Das gegenüber dem Ursprungplan zusätzliche Kompensationsdefizit von 940 Wertpunkten wird
auf der Poolfläche in der Gemarkung Bispingen, Flur 3, Flurstück 1/7 abgegolten
(abgrenzungsbedingt sind dort 970 WP berücksichtigt, siehe folgende Abbildung). Hier stehen
der Gemeinde Bispingen noch ausreichend Wertpunkte zur Verfügung. Auf der Fläche
„Gillenmoor“ ist als Zielkonzept ein Konzept für Offenlandarten, wie die Feldlerche, das Rebhuhn
und den Neuntöter umgesetzt worden. Dazu wurden Heckenpflanzungen vorgenommen, eine
Blänke angelegt, die Unterbrechung einzelner Drainagestränge durchgeführt, sowie eine
Extensivierung der Grünlandnutzung vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine Vernässung des
Erlenbestandes vorgenommen.

Lage und Angrenzung der Poolfläche

10.10 Bodenbewegungen / Geländemodellierungen sind im Sinne des Bodenschutzes nur im
erforderlichen Umfang zulässig, d.h. soweit dies in der zulässigen Höhenlage des Gebäudes,
siehe ÖBV, § 2, und erforderlichen Zuwegungen sowie der zweckentsprechenden Gestaltung
von Außenanlagen begründet ist.

Stützmauern und vergleichbare Grundstückseinfassungen außerhalb der Baugrenzen entlang
öffentlicher Straßen oder öffentlicher Grünflächen sind unzulässig. In diesen Bereichen sind
Höhendifferenzen zwischen Grundstücksflächen und öffentlichen Flächen durch Böschungen mit
einem Neigungswinkel von max. 1:2 anzugleichen. Von den Regelungen dieses Absatzes
ausgenommen sind Stützmauern und vergleichbare Grundstückseinfassungen entlang der
nördlichen Grundstücksgrenzen im Übergangsbereiche (sog. Bauwich) zur Soltauer Straße.

§ 4 Dächer
Die Regelungen des § 4 gelten nicht für Garagen oder Nebenanlagen gemäß §§ 12, 14 BauNVO
sowie nicht für Wintergärten, Terrassenüberdachungen oder gläserne Fassadenvorbauten
/  -elemente.

In den Baugebieten WA 1 bis WA 3 sowie WA 5 sind ausschließlich symmetrisch geneigte
Hauptdächer als Satteldächer, Walmdächer oder Krüppelwalmdächer mit einer Neigung
zwischen 25 und 45 Grad zulässig. Im Baugebiet WA 4 sind ausschließlich Zeltdächer mit einer
Neigung zwischen 20 und 30 Grad zulässig. Für Gauben oder Erker gelten diese Regelungen
nicht.

Von diesen Vorgaben kann unter folgenden Voraussetzungen abgewichen werden:
In den Baugebieten WA 1 bis WA 3 sowie WA 5 und WA 6 sind ausnahmsweise Dachneigungen
bis 20 Grad zulässig, wenn die Gesamtdachfläche als Gründach (Verwendung natürlicher
Materialien) ausgebildet wird und / oder wenn mind. 30% der Gesamtdachfläche mit
Photovoltaikanlagen / Solarpaneelen belegt wird (vgl. auch § 2 der textlichen Festsetzungen).

Im Baugebiet WA 4 ist alternativ eine geringere Dachneigung bis hin zu einem Flachdach
zulässig, wenn die Gesamtdachfläche als extensives Gründach ausgebildet wird und / oder zu
mind. 30% mit Photovoltaikanlagen / Solarpaneelen belegt wird.

In allen Baugebieten gelten folgende Materialvorgaben:
- Dächer aus Dachziegeln bzw. -pfannen in den Farben rot bis rotbraun oder anthrazit.
- Natürliche Materialien (z.B. Gras, Reet).
- Dächer mit integrierten oder aufgesetzten Solarkollektoren oder Photovoltaikelementen.

Glänzende oder hochglänzende sowie engobierte Dacheindeckungen sind unzulässig,
ausgenommen der Flächen für regenerative Energien.

§ 5 Farben
Zulässig sind Farbtöne, die den folgenden Farben angelehnt an das Farbregister RAL 840 HR
entsprechen:

-  für Klinkerfassaden:
Rot: RAL 2001 - 2004, 3000-3003, 3011, 3013, 3016.
Braun: RAL 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8015.
Grau: RAL 7012, 7015, 7024, 7032, 7035, 9002.

- für Putzfassaden:
Rot: RAL 2001 - 2004, 3000-3003, 3011, 3013, 3016.
Braun: RAL 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8015.
Weiß / Beige: RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 9001, 9010, 9016, 9018.
Grau: RAL 7012, 7015, 7024, 7032, 7035, 9002.

- für Holzfassaden:
Rot: RAL 2001 - 2004, 3000-3003, 3011, 3013, 3016.
Braun: RAL 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8015.
Grau: RAL 7012, 7015, 7024, 7032, 7035, 9002.

sowie holzfarben (natur und lasiert).

Untergeordnet ist Holz an Fassaden auch in weiß zulässig (z. B. am Giebeldreieck).

- für Dacheindeckungen:
Rot: RAL 2001, 3003, 3004, 3009, 3011, 3013, 3016.
Braun: RAL 8004, 8012, 8015, 8016.
Anthrazit: RAL 7015, 7016, 7024.

§ 6 Einfriedungen / Vorgartengestaltung
Einfriedungen an Straßenfronten dürfen nicht höher als 1,20 m sein. Bezugsebene ist die
Oberkante der zur Erschließung des einzelnen Grundstückes dienenden Verkehrsfläche an
ihrem höchsten Punkt. Im Bereich von festgelegten Sichtdreiecken darf die Höhe der
Einfriedungen 0,80 m nicht überschreiten.

Außerhalb von Straßenfronten darf die Höhe der Einfriedungen 1,20 m überschreiten, wenn es
sich um pflanzliche Einfriedungen handelt, deren Höhe durch dauerhafte Pflege auf max. 2,0 m
begrenzt wird. Im Bereich der Baugebiete WA sind dauerlaubtragende immergrüne Pflanzen
unzulässig. Invasives Wachstum auf Nachbargrundstücken ist zu verhindern.

Die Errichtung und der Betrieb von Sichtbauwandkostruktionen mit geschlossenen Feldern ist
unzulässig.

Die privaten Gartenflächen gem. § 9 Abs. 2 NBauO (Bereich zwischen Straße und
Hauptgebäude mit verlängerter paralleler Linie zur Straße) sind zu mind. 50 % der Fläche mit
Rasen und / oder Bepflanzungen zu gestalten. Die Anlage von Kies- oder Schottergärten
(flächenhafte Schüttungen) ist unzulässig.

Die Einfriedung der festgesetzten 13 m tiefen Flächen „Obstwiese“ ist ausschließlich pflanzlich
zulässig mit laubabwerfenden Hecken: Buchenhecke oder Ligusterhecke (hier einheimische
Form: Ligustrum vulgare). Eine Einfriedung der Fläche „Obstwiese“ im Südosten des
Plangebietes, zwischen Wald und Bahntrasse, ist unzulässig. Ausnahmsweise zulässig sind dort
punktuelle Markierungen der äußeren Ränder mit Einzelpfosten, Feldsteinen, Einzelgehölzen
o.ä.

§ 7 Ordnungswidrigkeit
unverändert

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11  BauGB)

Straßenverkehrsflächen, öffentlich

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich, hier: Rad- und Fußweg

Flächen für Versorgungsanlagen und die Abwasserbeseitigung sowie für Anlagen, Einrichtungen und
sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14  BauGB)

Flächen für Abwasserbeseitigung, hier: Versickerungsbecken,
siehe § 6 der textl. FestsetzungenVB

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bahnanlagen (nachrichtlich)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

o

ED

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse
(§ 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise
(§ 22 BauNVO)

Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze
(§ 23 BauNVO)

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege

Hausgruppen zulässig

nur Einzelhäuser zulässigE

II

GRZ 0,3

H

PLANUNTERLAGE

Vorhandene Gebäude

Flurstücksgrenzen mit Messpunkt

Flurstücksnummer

PLANZEICHENLEGENDE

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete, siehe § 1 der textl. Festsetzungen
(§ 4 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

WA

Beschränkung der Zahl der Wohnungen, siehe § 4 der textl. Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauNVO)

Wo2

Allgemeine Wohngebiete, siehe § 4 der textl. Festsetzungen
(§ 4 BauNVO)

WA*

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
Redaktioneller Hinweis:
Paragrafen oder Unterabschnitte, die inhaltlich / redaktionell (Nummerierung) vollständig
unverändert bleiben, werden folgend nicht aufgeführt. Bei den von Änderungen / Ergänzungen
betroffenen Paragrafen werden diese folgend rot markiert (Änderungsfestsetzungen):

§ 1 Zulässige Nutzungen im WA, § 4 BauNVO
Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA). Dieses wird unterteilt in die Teilbaugebiete
WA 1 bis WA 6. Die Unterteilung begründet sich in unterschiedlichem Maß der baulichen
Nutzung, Bauweisen und örtlichen Bauvorschriften. Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung
gilt für alle Teilbaugebiete:

1.1 - 1.3: Unverändert

§ 2 Nutzung erneuerbarer Energie, § 9 (1) Nr. 23b BauGB
Für alle Teilbaugebiete gilt: Bei Überschreitung einer Grundflächenzahl von 0,3 durch bauliche
(Haupt-)Anlagen  sind  baulich-technische  Maßnahmen für  die  Energiegewinnung aus
erneuerbaren Energien zu treffen, hier: Belegung der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen  oder
Solarkollektoren  in prozentualem Mindestumfang  der Dachfläche analog der tatsächlichen
Überschreitung der GRZ. Auf die Örtlichen Bauvorschriften, § 4, Dächer, wird hingewiesen.

§ 3 Garagen und Nebenanlagen, § 23 BauNVO
Unverändert.

§ 4 Bauweise, § 9 (1) Nr. 2 BauGB, höchstzulässige Wohnungszahl, § 9 (1) Nr. 6 BauGB
4.1 Die festgesetzte Anzahl zulässiger Wohnungen (Wohneinheiten) bezieht sich auf das
einzelne Gebäude. Dabei gilt eine Doppelhaushälfte oder ein Reihen- oder Kettenhausmodul als
ein Gebäude.

4.2 Für WA 2 gilt: Es gilt eine abweichende Bauweise. Diese definiert sich als offene Bauweise,
bei der die Länge baulicher Anlagen (Einzelhaus oder Doppelhaus) max. 25 m betragen darf.

4.3 Für WA 2* gilt: Bei den als WA 2* gekennzeichneten Teilbaugebieten gelten die Regelungen
analog WA 2 mit dem Zusatz: Die zulässige Anzahl von Wohnungen (Wohneinheiten) bei
seniorengerechten Gebäuden beträgt 12.

4.4 Für WA 3 gilt: Die Beschränkung auf 2 Wohnungen (Wohneinheiten) pro Gebäude gilt nicht
bei seniorengerechten Gebäuden. Für diese sind max. 12 Wohnungen pro Gebäude zulässig.

Als Hausgruppen definiert werden Reihenhäuser und Kettenhäuser. Dabei gilt: Es sind max. 4
zusammenhängende Gebäudemodule zulässig.

4.5 WA 5: Die festgesetzte offene Bauweise wird um die ausnahmsweise Regelung ergänzt,
dass die allg.  zulässige  Gebäudelänge  von  50  m für eine  Kindertagesstätte überschritten
werden darf. Die Beschränkung auf 12 Wohnungen (Wohneinheiten) pro Gebäude gilt nicht bei
seniorengerechten Gebäuden.

§ 5 Grundstückszufahrten, § 9 (1) Nr. 11 BauGB
Pro Grundstück ist nur eine Zuwegung mit einer Breite von max. 4,0 m zulässig. Diese
muss auch den Zugang zum Grundstück enthalten.

§ 6 Versorgungsflächen und Abwasserbeseitigung, § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB
6.1: Unverändert.

6.2 Für die Ableitung des Oberflächenwasser von Straßen und Grundstücken ist inner-halb der
Fläche nach § 9 (1) Nr. 14 BauGB ein Versickerungsbecken herzustellen. Das
Versickerungsbecken ist auf ein 30-jähriges Regenereignis zu bemessen, so dass der
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 geführt ist.

Innerhalb der festgesetzten Fläche nach § 9 (1) Nr. 14 BauGB inkl. der unmittelbar
angrenzenden Grünfläche „Erholungsgrün“ sind Tiefensonden zur Erdwärmegewinnung zulässig.

6.3: Unverändert.

6.4 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen nach § 9 (1) Nr. 12 BauGB sind
auch Tiefensonden zur Erdwärmegewinnung zulässig.

§ 7 Immissionsschutz (aktiv), § 9 (1) Nr. 24 BauGB
7.1 Innerhalb  der im Nordwesten des Plangebietes festgesetzten Fläche für Anlagen zum
Schutz  vor  schädliche  Umwelteinwirkungen  ist  eine  Lärmschutzwand  mit  einer Höhe von
1,80 m über Straßenoberkante K 2 herzustellen. Die flächenbezogene Masse der Wand muss
mind. 10 kg/m² betragen, hierbei ist eine geschlossene Bauausführung erforderlich, die blickdicht
ist und bis zum Boden reicht.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB wird festgesetzt, dass die für die Lärmschutzwand zu
berücksichtigenden Abstandsflächen zu beiden Seiten auf ½ H reduziert werden.

7.2: Unverändert

§ 8 Immissionsschutz (passiv), § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Unverändert.

§ 9 Öffentliche Grünfläche, § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
9.1 Der öffentliche Grünstreifen „Abstandsgrün“ als Teil des Brandschutzstreifens gegenüber
dem südlichen Waldrand ist als Rasenfläche (GRA) herzustellen und regelmäßig zu mähen, so
dass eine Notbefahrbarkeit zum Zwecke der Gefahrenabwehr gesichert ist. Sofern aufgrund der
Untergrundeigenschaften geboten, ist ein 5 m breiter Fahrweg, notbefahrbar,  herzustellen  und
an  die  öffentlichen  Verkehrsflächen  des  Plangebietes anzuschließen. Gehölzanflug
/ -aufwuchs ist zu verhindern.

9.2 Bauliche Anlagen sind innerhalb der öff. Grünfläche „Abstandsgrün“ unzulässig.
Ausnahmsweise zulässig sind zentrale Wärmepumpen zur Versorgung des Baugebietes oder
von Teilfächen des Baugebietes inkl. von Tiefensonden. Die Grundfläche zulässiger
Wärmepumpen darf 300 m² nicht überschreiten, verteilt auf max. zwei Standorte. Die Anlagen
müssen die Belange der Gefahrenabwehr im Hinblick auf ihre bauliche Ausführung und Lage
(Berücksichtigung Fahrweg) berücksichtigen.

10 Naturschützerisch-grünordnerische Festsetzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a BauGB

Für diese Planung sind folgende Rechtsquellen maßgebend:

· Baugesetzbuch, BauGB, in Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.
6).

· Baunutzungsverordnung, BauNVO, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786), geändert durch  Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 6).

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. l 1991 S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I. S. 1057), geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

· Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.  GVBl.
S.  576),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588),

· Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46),
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578).

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT
Redaktioneller Hinweis:
Paragrafen, die inhaltlich / redaktionell (Nummerierung) vollständig unverändert bleiben, werden
folgend nicht aufgeführt. Bei den von Änderungen / Ergänzungen betroffenen Paragrafen werden
diese folgend rot markiert (Änderungsfestsetzungen):

Anwendungsbereich
Die örtlichen Bauvorschriften gelten in allen Teilbaugebieten WA.

§ 1 Einstellplätze
Für alle Baugebiete wird festgesetzt: Bei einer Wohneinheit pro Gebäude sind mind. 2
Einstellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen. Bei mehr als einer Wohneinheit pro Gebäude
sind mind. 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit auf dem Grundstück nachzuweisen. Abweichend
hiervon gilt: Für Wohneinheiten mit max 1,5 Zimmern und nicht mehr als 45 m² Wohnfläche ist
mind. 1 Stellplatz nachzuweisen.

§ 2 Höhenlage / Gebäudehöhen
Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (oberer Bezugspunkt) wird in Abhängigkeit von
der gewachsenen Geländehöhe, den voraussichtlichen Kanalanschlusshöhen und der
voraussichtlichen Endausbauhöhe der Erschließungsstraße als Höhe über NHN (unterer
Bezugspunkt) gemäß der voraussichtlichen Parzellierung festgesetzt.

Die zu Grunde liegende Grundstücksnummerierung ist Anlageplan 2 zur Begründung zu
entnehmen. Bei einer anderweitigen Parzellierung oder der Zusammenlegung von Grundstücken
ist ein gemittelter Wert als unterer Bezugspunkt zu bilden.

Die festgesetzte Höhe Erdgeschossfertigfußboden in Höhe über NHN darf um 0,15 m erhöht
oder um max. 0,5 m reduziert werden.

Die Traufhöhe der Hauptdachflächen darf bei Eingeschossigkeit das Maß von 4,3 m über
Erdgeschossfertigfußboden nicht überschreiten, bei Zweigeschossigkeit von 6,5 m. Die
Firsthöhen / Gebäudehöhen in WA 4 dürfen 12 m über Erdgeschossfertigfußboden nicht
überschreiten.

Hinweis: In Einzelfällen bedarf es einer Rückstausicherung, da die Sohle des
Schmutzwasserabflusses unterhalb der Rückstauebene liegt. Nähere Angaben dazu siehe
Begründung, Abschnitt 5.7.

§ 3 Materialien von Außenwänden
Die Regelungen des § 3 gelten nicht für Garagen oder Nebenanlagen gemäß §§ 12, 14 BauNVO
sowie nicht für Wintergärten, Terrassenüberdachungen oder gläserne Fassadenvorbauten /
-elemente.

In allen Baugebieten zulässig sind unter Bezug auf § 5: Verblendmauerwerk, einschließlich
Fachwerk, Putz und Holz (einschließlich gebrochene Verblender/Riemchen). Hochglänzende
oder reflektierende Materialien sind unzulässig. Wintergärten und gläserne Fassadenvorbauten /
-elemente sind von diesen Materialregelungen ausgenommen. Blockhäuser und Fassaden mit
Blockhauselementen sind unzulässig.

In an die Kreisstraße K 2 angrenzenden Grundstücken der Teilbaugebiete WA 1, WA 2, WA 2*,
WA 5 und WA 6 sind ausschließlich Fassaden mit Verblendmauerwerk, rot bis rotbraun, zulässig.
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ABSCHRIFT
Beglaubigungsvermerk:
Gemeinde Bispingen
Der Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieser Abschrift des Bebauungsplans
Nr. 145, 1. Änderung, mit der Urschrift wird hiermit bestätigt.

Bispingen, den 20.07.2023
Der Bürgermeister

L. S. Im Auftrag
gez. Sylvia Rose
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